JA ZUR PERSONENFREIZÜGIGKEIT UND DEN 
BILATERALEN 
Abstimmung vom 8. Februar 2009
Travail.Suisse sagt Ja zur Weiterführung der Personenfreizügigkeit mit den EU-25 Staaten und deren Ausdehnung auf Rumänien und Bulgarien. 
· Nur mit einem Ja zur Personenfreizügigkeit ist eine rasche Überwindung der anstehenden Rezession möglich. Das Ja zur Personenfreizügigkeit sichert die bilateralen Verträge mit der EU. Der freie Zugang zum europäischen Binnenmarkt ist sehr wichtig für die Schweizer Wirtschaft. Jeder dritte Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt mit den Bilateralen zusammen. Ohne die bilateralen Verträge droht der Schweiz eine längere Phase mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und hoher Arbeitslosigkeit.

· Nur mit einem Ja zur Personenfreizügigkeit können grosse Unsicherheiten auf dem Schweizer Arbeitsmarkt verhindert werden. Die flankierenden Massnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping sind direkt mit der Personenfreizügigkeit verknüpft. Ohne Personenfreizügigkeit gibt es keine Inspektoren und damit kaum mehr Kontrollen und Sanktionen auf dem Arbeitsmarkt. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten steigt der Druck auf die Arbeitsbedingungen. Ohne Kontrollen und Sanktionen droht eine Verwilderung der Arbeitsbedingungen.
Für eine Zustimmung gibt es eine Reihe von guten Gründen. 
· Jeder dritte Arbeitsplatz in der Schweiz hängt von den Bilateralen ab. Die intensiven Handelsbeziehungen mit der EU wirken sich direkt auf die Arbeitsplätze in den exportierenden Unternehmen sowie die Subunternehmen und Zulieferer für die heimische Exportbranche aus. 

· Der Schweizer Arbeitsmarkt wird kontrolliert wie nie zuvor. Der Arbeitsmarkt wird heute von schweizweit 150 Inspektoren kontrolliert. Fehlbare Arbeitgeber können wirksam sanktioniert werden. Zudem können im Rahmen der flankierenden Massnahmen zum Schutz vor Lohn- und Sozialdumping Mindestlöhne erlassen werden. 

· Mehr Gesamtarbeitsverträge sind ein Gewinn für die Arbeitnehmenden. Dank der Personenfreizügigkeit konnten in den letzten Jahren wichtige Gesamtarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen und Arbeitsbedingungen allgemeinverbindlich erklärt werden.
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